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Alibi-Teilnahme

Dekoration

Fremdbestimmung
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Beteiligung

Mitbestimmung, Mitwirkung

Teilhabe

Selbstbestimmung

Selbstverwaltung
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UN-Kinderrechts-Konvention
(1989) 1992

Bremisches Kinder-, Jugend- und Familienförderungsgesetz
(BremKJFFöG) 1998

Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) 1996

Bremisches Schulgesetz 2005
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Artikel 12

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich 
eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung 
in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern 
und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und 
entsprechend seinem Alter und seiner Reife.
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§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen:

(1) Kinder und Jugendliche sind
entsprechend ihrem Entwicklungsstand
an allen sie betreffenden Entscheidungen
der öffentlichen Jugendhilfe
zu beteiligen.
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§3 Mitwirkung und Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und 
deren Familien:

(1) Kinder und Jugendliche haben ein eigenständiges Recht auf 
Wahrnehmung ihrer Interessen und Bedürfnisse.

(2) Junge Menschen und ihre Familien sind über alle sie 
unmittelbar betreffenden Planungen, Entscheidungen und 
Maßnahmen im Bereich der Jugendhilfe auf angemessene 
Weise und rechtzeitig zu informieren und an ihrer 
Durchführung zu beteiligen.
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